
auf berufen, daß er auf Grund seiner Verfassung 
eigene Staatsbürger nicht ausliefert“.2

Dies sind die unbestreitbaren allgemeinen internatio
nalen Rechtsgrundsätze, die sich hinsichtlich der völker
rechtlichen Verpflichtung zur Verfolgung und Bestra
fung von Kriegs- und Naziverbrechen ergeben. Es sind 
Rechtsgrundsätze, die alle europäischen Staaten durch 
die Friedensverträge von 1947 akzepiert haben und die 
durch das Londoner Abkommen von 1945, durch das 
Statut für den Internationalen Militärgerichtshof zur 
Aburteilung der Hauptkriegsverbrecher, durch das 
Nürnberger Urtejl selbst und durch die bereits zitierten 
Beschlüsse der UNO-Vollversammlung zu diesen Doku
menten von allen friedliebenden Staaten der Welt an
erkannt worden sind.

Die klare Herausbildung und juristische Fixierung die
ser Grundsätze in den genannten völkerrechtlichen Do
kumenten wurde durch die Verbrechen des Naziregimes 
auf die Tagesordnung der Geschichte gesetzt. Ihre kon
krete historische Zielsetzung richtet sich ohne Zweifel 
darauf, den deutschen Faschismus und Militarismus in 
seinen Wurzeln zu überwinden und sein Wiedererste
hen unmöglich zu machen. Dessenungeachtet handelt 
es sich jedoch um a l l g e m e i n e  Grundsätze des inter
nationalen Rechts, die sich gegen jede Art von Kriegs
und Menschlichkeitsverbrechen — wer immer sie auch 
im Schilde führt — richten und die zu einem-allgemei
nen internationalen Kodex über Verbrechen gegen den 
Frieden und die Sicherheit der Menschheit (..code of 
offences against the peace and security of mankind“ — 
„code des crimes contre la paix et la securite de l’huma- 
nite“) auszubauen, bereits von der UNO-Vollversamm
lung mit Beschluß vom 21. November 1947 gefordert 
wurde. Letzteres zu erwähnen ist notwendig, weil von 
gewissen, den Kriegs- und Nazi Verbrechern verbundenen 
Kreisen in Westdeutschland die falsche, bewußt' irre
führende Behauptung aufgestellt wird, die Forderung 
auf Verfolgung und Bestrafung solcher Verbrechen 
richte sich einseitig gegen Deutschland oder sogar das 
deutsche Volk selbst und sei nichts als die Rache 
des (zufälligen) Siegers über den (ebenso zufälligen) 
Besiegten.
Die Pflicht zur Verfolgung von Kriegs- und Naziver
brechen ist in keinem der völkerrechtlichen Dokumente 
formell an irgendeine Zeitgrenze gebunden worden. Sie
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konnte vielmehr nur m a t e r i e l l  an die Existenz un- 
bewältigter Verbrechen gebunden und mußte so formu
liert werden, um dem Willen der Völker auf Sicherung 
von Frieden und Menschlichkeit und auf die Verhü
tung neuerlicher derartiger Verbrechen gerecht zu 
werden.
Mit den Bestimmungen des Potsdamer Abkommens 
über die Ausrottung des deutschen Faschismus und Mi
litarismus und über die demokratische Umgestaltung 
und Erneuerung des politischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Lebens in Deutschland wurden (wie 
in gewissen Grenzen auch in den Friedensverträgen 
von 1947) über die völkerrechtliche Verpflichtung zur 
Verfolgung und Bestrafung der Kriegs- und Naziver
brechen hinaus zugleich auch die wesentlichen materi
ellen Bedingungen für die Überwindung jener schwer
sten aller Verbrechen, die die Menschheit kennt, klar 
fixiert. Und diese Bedingungen begnügen sich nicht — 
und konnten sich mit Rücksicht auf den menschheits- 
und gesellschaftsgefährdenden Charakter dieser Ver
brechen auch nicht begnügen — mit einem bloßen Fort
gang des Lebens, wie das herkömmliche Rechtsinstitut 
der Verjährung; mit ihnen wird vielmehr eine solche 
V e r ä n d e r u n g  der gesellschaftlichen Lebensbedin
gungen gefordert und vorausgesetzt, die die Gefahr 
einer Wiederholung derartiger Verbrechen von deut
schem Boden und von deutschen Menschen aus ein für 
allemal aus dem Leben der Völker ausschließt.

*

Aus dieser Sadi- und Rechtslage ergibt sich schlüssig, 
was bereits in der am 10. März 1964 veröffentlichten 
Erklärung der Regierung der DDR zur Bestrafung von 
Kriegs- und Naziverbrechern festgestellt wird3:
— Die strafrechtliche Verfolgung dieser Verbrochen 

unterliegt nicht den innerstaatlichen Bestimmungen 
des Strafgesetzbuches über die Verjährung.

— Die Anwendung dieser Bestimmungen auf Kriegs
und Naziverbrechen in der westdeutschen Bundes
republik — die bereits seit 1960 für die in Nicht
achtung des IMT-Statuts als „Totschlag“ im Sinne 
des § 212 StGB qualifizierten Fälle dieser Verbre
chen praktiziert wird und nunmehr auch für die 
schwersten dieser Verbrechen angekündigt wird — 
ist völkerrechtswidrig und widerspricht zugleich 
dem westdeutschen Grundgesetz, das den allgemein 
anerkannten Regeln des Völkerrechts vorrangige 
Geltung zuerkennt.

3 NJ 1964 S. 193 f.

Erklärung gegen die Verjährung der Strafverfolgung 
von Kriegs- und Naziverbrechen

Die Internationale Kommission zur Untersuchung und 
zum Studium des Wiedererstehens des Nazismus im 
Rechtswesen der Deutschen Bundesrepublik hat unter 
Teilnahme von Juristen aus 16 Ländern vom 5. bis
7. Juni 1964 eine internationale Juristenkonferenz in 
Warschau veranstaltet. Anlaß der Konferenz war eine 
Verlautbarung des Justizministers der Deutschen Bun
desrepublik vom 3. März 1964. daß nach dem 8. Mai 1965 
die Strafverfolgung auch der schwersten Kriegs- und 
Naziverbrechen als verjährt gelten soll.

Die Konferenz hat die verbindliche Rechtslage zur 
Frage der Strafverfolgung und der Verjährung der 
Kriegs- und Naziverbrechen untersucht. Sie erachtet.

daß folgende völkerrechtlichen Dokumente in erster 
Linie in Betracht zu ziehen sind: 

die Erklärung der Regierungschefs der USA, Groß
britanniens und der UdSSR anläßlich der Außen
ministerkonferenz der Drei Mächte in Moskau über 
deutsche Greuel taten vom Oktober 1943; 
die Resolution der Drei Mächte von Jalta vom 
Februar 1945;
das Londoner Abkommen der Vier Mächte über die 
Bestrafung der Hauptkriegsverbrecher und das Statut 
für den Internationalen Militärgerichtshof vom
8. August 1945, die durch die Beschlüsse der UNO- 
Vollversammlung Nr. 95 (I) vom 11. Dezember 1946
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